
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2900-2020/DaDi  
(Referenz-Vorlage: 2297-2019/DaDi) 

Aktenzeichen: 211-002 
  
Fachbereich: 620.4 - Bildungsbüro, Schulentwicklung 
Beteiligungen: 610 - Schulservice 

EB - Erster Kreisbeigeordneter 

L - Landrat 

  
Produkt: 1.03.09.02 Schulentwicklung 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018 - 2023 des Landkreis 

Darmstadt-Dieburg - Zweiter Förderschwerpunkt (GE) an der Albert-

Schweitzer-Schule in Griesheim gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

An der Albert-Schweitzer-Schule in Griesheim (Förderschule) wird ab dem Schuljahr 2020/2021 

ein zweiter Förderschwerpunkt eingerichtet. Zu dem bereits bestehenden Förderschwerpunkt 

„Lernen“ soll der Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (GE) hinzukommen. 

 

Bereits zum Schuljahr 2020/21 soll eine Klasse mit Förderschwerpunkt GE an der Albert-

Schweitzer-Schule realisiert werden.  

 

Eine Zustimmung zur Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans gemäß § 145 Abs. 6 HSchG 

wird beim Hessischen Kultusministerium beantragt. 
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Begründung: 

 

Nach § 146 Hessisches Schulgesetz (HSchG) müssen Beschlüsse der Schulträger über Errichtung, 

Organisationsänderung und Aufhebung von Schulen ihre Grundlage in einem 

Schulentwicklungsplan haben, dem vom Hessischen Kultusministerium zugestimmt worden ist. 

Durch die ansteigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung reichen die vorhandenen schulischen Angebote vor allem im Westkreis des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg nicht länger aus.  

Eine bestehende Vereinbarung regelt die Aufnahme dieser Schülergruppe an der Christoph-

Graupner-Schule in Darmstadt sowie an der Wichernschule in Mühltal. An der Christoph-Graupner-

Schule stehen 30 Plätze zur Verfügung, diese werden voll ausgeschöpft. Die Wichernschule wird 

zum kommenden Schuljahr zwei zusätzliche Klassen aufnehmen, mehr Kapazitäten stehen dort 

kurzfristig nicht zur Verfügung. 

Im Zuge der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans wurden die in Betracht kommenden 

Alternativen eines geeigneten und realisierbaren Angebots für die Schülerinnen und Schüler mit 

dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung geprüft. 

Als kurz- bzw. mittelfristige Lösung soll ein zweiter Förderschwerpunkt an der Albert-Schweitzer-

Schule in Griesheim eingerichtet und bereits zum Schuljahr 2020/21 eine Klasse mit 

Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung realisiert werden. Als langfristige Lösung wird ein 

weiterer Ausbau der Wichernschule geplant.  

Die beabsichtigte Maßnahme wurde mit dem überregionalen Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) 

und dem Staatlichen Schulamt abgestimmt. 

Kosten / Finanzierung 

Die Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die Einrichtung eines zweiten 

Förderschwerpunktes an der Albert-Schweitzer-Schule in Griesheim erfolgt nahezu 

aufkommensneutral, da die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung, die zukünftig an die Albert-Schweitzer-Schule befördert werden müssen, andernfalls 

an eine andere Schule befördert werden müssten. 

Gegebenenfalls erforderliche Umbauarbeiten am Erdgeschoss der Albert-Schweitzer-Schule 

(Anpassung Rampe) stellen lediglich vorgezogene Maßnahmen zur Barrierefreiheit der Schule dar. 

 

 

 

Anlage:  

 

 Entwurf Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018 – 2023 „Die Schule als 

Lebensraum“ des Landkreises Darmstadt-Dieburg – Zweiter Förderschwerpunkt (GE) an 

der Albert-Schweitzer-Schule in Griesheim gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz 
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